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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §20;

BAO §260 Abs2 lite;

BAO §303 Abs4;

BAO §93 Abs3 lita;

B-VG Art130 Abs2;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Abgabenbehörde hat sich mit einem Auseinanderkla=en der steuerlichen Auswirkungen, die unmittelbar auf

Wiederaufnahmsgründe zurückzuführen sind, gegenüber solchen, die auf einer geänderten Rechtsansicht beruhen, im

Rahmen ihrer, bei Entscheidung über die Durchführung der amtswegigen Wiederaufnahme vorzunehmenden

Ermessensübung sachlich auseinanderzusetzen. Dabei wird insbesondere dem Gesamtverhalten des

Abgabep@ichtigen Gewicht beizumessen sein. Eine o=enkundige Abgabenverkürzungsabsicht des Abgabep@ichtigen

wird ebenso zu berücksichtigen sein wie dessen Bestreben, den Sachverhalt oder die rechtliche Situation in einer

Weise darzustellen, die zwar nichts verschweigt, aber dennoch geeignet ist, der Abgabenbehörde einen falschen

Eindruck von der rechtlichen Relevanz des Geschehens zu vermitteln. (Hier: Der Hinweis auf den Vorrang der

Rechtsrichtigkeit gegenüber der Rechtsbeständigkeit und das Postulat der Gleichmäßigkeit der Besteuerung aller

Abgabepflichtigen ist für sich allein nicht geeignet, die Ermessensentscheidung zu tragen).
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Ermessen Ermessen VwRallg8
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